
S a t z u n g 

d e r 

S t a d t     G l a d b e c k 

über die Festsetzung der Gebührensätze für die Inanspruchnahme 

der Abwasseranlagen (Tarifsatzung) vom 12. Dezember 2023 
 
 
Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 07.12.2023 die nachfolgende 
Gebührensatzung beschlossen. 
 
Die Satzung beruht auf:  
 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), 
 
§§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW S. 712), zuletzt geändert durch 
das zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09. 
Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1061), 
 
§ 64 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz 
- LWG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 
926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. 
NRW. S. 1.470). 
 
 

§ 1 

Gebührensätze für die öffentliche Abwasseranlage 

 
(1) Die Entwässerungsgebühren einschließlich Abwasserabgaben betragen für 
 
 a) Schmutzwasser = 3,05 €  je cbm Abwasser 

 b) Niederschlagswasser = 1,14 €  je qm angeschlossene Grund- 
    stücksfläche. 
 
 In diesen Gebührensätzen sind die Kosten gem. § 6 Abs. 2 KAG sowie die 

Verbandslasten gem. § 7 Abs. 1 KAG enthalten. 



 
 
(2) Für Gebührenpflichtige, die ihr Abwasser ohne Inanspruchnahme städt. 

Entwässerungseinrichtungen direkt in Anlagen der Emschergenossenschaft 
einleiten und die von der Emschergenossenschaft nicht zu Verbandslasten 
veranlagt werden, betragen die Benutzungsgebühren: 

 
 a) Schmutzwasser = 1,71 €  je cbm  Abwasser 

 b) Niederschlagswasser = 0,73 €  je qm  angeschlossene Grund- 
    stücksfläche 
 
 Diese Gebührensätze beinhalten nur die von der Stadt zu zahlenden 

Verbandslasten gem. § 7 Abs. 1 KAG. 
 
(3) Für Gebührenpflichtige, die von der Emschergenossenschaft direkt zu 

Verbandslasten veranlagt werden, betragen die Entwässerungsgebühren für 
die in die städt. Entwässerungseinrichtungen eingeleiteten Abwässer: 

 
 a) Schmutzwasser = 1,41 €  je cbm  Abwasser 

 b) Niederschlagswasser = 0,52 €  je qm  angeschlossene Grund- 
    stücksfläche 
 
 Diese Gebührensätze beinhalten nur die Kosten gem. § 6 Abs. 2 KAG. 
 
 

§ 2 

Gebührensatz für die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) 
beträgt je cbm abgefahrenen Grubeninhalts 95,77 €. 
 
 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Gladbeck über die Festsetzung des 

Gebührensatzes für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage 
(Tarifsatzung) vom 15. Dezember 2022 außer Kraft. 


